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1 Rechtsform
(1) Die Bundesbahn ist eine rechtsfähige Körperschaft öffentlichen
Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministerium für Verkehr.

(2) Die Bundesbahn wartet, plant und baut die bundeseigenen Eisen-
bahnfernwege.

2 Verwaltungsrat
(1) Die Mitglieder der Bundesbahn sind die Landeseisenbahnen.

(2) Der Verwaltungsrat besteht aus jeweils einemStellvertreter für je-
de Landeseisenbahn oder stattdessen der Landesverkehrsminister, dem
Bundesverkehrsminister sowie einen vom Bundestag gewähltenMitglied.
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1 Eigentümerin der Bundeseisenbahnen
Die Bundesbahn ist öffentlich-rechtliche Eigentümerin der Bundeseisen-
bahnen.

2 Planung und Bau der Bundeseisenbahnen
(1) Die Bundesbahn prüft von Amts wegen die Notwendigkeit für den
Bau von Eisenbahnfernwegen des Bundes. Sie entwickelt und beschließt
die Pläne und koordiniert den Bau.

(2) Die Bundesbahn ist für dieWidmung, Umwidmung und Entwidmung
der Eisenbahnfernwege des Bundes verantwortlich.

(3) Die niederen Verwaltungsebenen sind vor Vorhaben, die ihr Gebiet
berühren, zu hören.

3 Vollzug der Investitionsmaßnahmengesetze
(1) Die Bundesbahn ist zuständige Planungs- und Baubehörde für Ei-
senbahnstrecken, die durch Gesetz planfestgestellt und finanziert (Inves-
titionsmaßnahmegesetz) werden.

(2) Sollte das Investitionsmaßnahmegesetz mehrere Varianten vorse-
henoder nur einenSuchraum für diemögliche Trasse vorgeben, entschei-
det die Bundesbahn.

(3) §4 gilt entsprechend.

4 Grenzüberschreitende Eisenbahnen
(1) Alle die Bundesgrenzen überquerenden Eisenbahnstrecken sind
Eisenbahnfernwege des Bundes.

(2) Alle Ländergrenzen überschreitende Eisenbahnstrecken sind Ei-
senbahnfernwege des Bundes, sofern sie nicht nur dem örtlichen Verkehr
dienen.

5 Ausführung der Bau- und Wartungsmaßnah-
men

Die Landeseisenbahnen führen die Feinplanung, den Bau und die Instand-
haltung der Eisenbahnfernwege des Bundes im Auftrag des Bundes aus.
Die sich ergebenden Kosten werden von der Bundesbahn getragen.
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1 Satzungen und Ordnungswidrigkeiten
(1) Die Bundesbahn wird ermächtigt, Satzungen zum Bau und Betrieb
der Eisenbahnen des Bundes und zum Bau und Betrieb der sonstigen
öffentlichen Eisenbahnen zu erlassen.

(2) Die Satzungen dürfen Ordnungswidrigkeitenmit Bußgeldern bis zu
6400 Diamanten vorsehen.

2 Verordnungsermächtigung
Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates
Rechtsverordnungen zur Überführung vonbei InkrafttretendiesesGeset-
zes bestehenden oder geplanten oder in Bau befindlichen oder in späterer
Baustufe als Eisenbahn vorgesehene Eisenbahnen in Eisenbahnfernwege
des Bundes zu erlassen.

3 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt mit der Verkündung in Kraft.

□
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